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Tarife AHV-Wohnen 2026  
 

1. Kostenbeteiligung 
 

Pflegestufe 
RAI-NH 

Heimtarif* Krankenkasse 
Anteil Pflege 

Kanton 
Anteil Pflege 

 pro Tag (CHF) pro Tag (CHF) pro Tag (CHF) 
1 182.80  9.60  0.00  
2 196.90  19.20  0.00  
3 203.55  28.80  7.45  
4 203.55  38.40  21.55  
5 203.55  48.00  35.65  
6 203.55  57.60  49.75  
7 203.55  67.20  63.85  
8 203.55  76.80  77.95  
9 203.55  86.40  92.05  

10 203.55  96.00  106.15  
11 203.55  105.60  120.25  
12 203.55  115.20  134.35  

* Der Heimtarif setzt sich aus der Infrastrukturpauschale (CHF 34.00), der Hotellerie + Betreuung 
(CHF 146.55) und dem stufenabhängigen Anteil Pflege zusammen. 
 
Die Verrechnung an die Krankenkassen und den Kanton erfolgt direkt durch das Blinden- und Behin-
dertenzentrum Bern. 
 
Der Bezug von MiGeL-Produkten der Liste B wird von der Firma IVF HARTMANN direkt an die 
Krankenkassen verrechnet. 
 
Klienten und Klientinnen, die den Heimtarif nicht finanzieren können, wenden sich bitte an die AHV-
Zweigstelle der Wohngemeinde. Dort können sie sich zum Bezug von Ergänzungsleistungen anmel-
den. 
 

2. Tarifermässigung bei Abwesenheiten 

2.1. Angebrochene Tage 
• Angebrochene Tage werden ganz verrechnet. 
• Bei Abwesenheiten über Nacht werden nicht bezogene Mahlzeiten zurückerstattet (Frühstück 

CHF 1.50, Mittagessen CHF 10.00, Abendessen CHF 3.50, pro Tag höchstens CHF 10.00, pro Mo-
nat höchstens CHF 80.00). 
 

2.2. Aufenthalt in Spital, Klinik, Kur nach ärztlicher Verordnung 
• Bis 180. Abwesenheitstag: Rückerstattung der Hilflosenentschädigung1, der Pflegekosten und der 

beweglichen Kosten inklusive Verpflegung von CHF 15.00 pro Tag. 
• Ab 181. Abwesenheitstag: wird kein Tarif verrechnet. 
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2.3. Abwesenheitstage 
• Bis 30. Abwesenheitstag: Rückerstattung der Hilflosenentschädigung1, der Pflegekosten und der be-

weglichen Kosten inklusive Verpflegung von CHF 15.00 pro Tag. 
• Ab 31. Abwesenheitstag: Rückerstattung der Hilflosenentschädigung1 und der beweglichen Kosten 

inklusive Verpflegung von CHF 15.00 pro Tag. 
 

3. Regelungen bei Eintritt, Austritt und im Todesfall 

3.1. Regelung bei Eintritt 
Es werden eine Kaution von CHF 5‘000.00 sowie eine Eintrittspauschale von CHF 200.00 erhoben. 
Die Kaution wird vor Eintritt in Rechnung gestellt und der Zahlungseingang auf dem entsprechenden 
Bankkonto muss bis zum Eintrittstag erfolgt sein. Die Eintrittspauschale wird mit der ersten Monats-
abrechnung verrechnet. Sämtliche auszufüllenden Formulare müssen am Eintrittstag vorliegen. 
 

3.2. Regelung bei Austritt 
Bis zum Ablauf der zweimonatigen Kündigungsfrist (siehe Dienstleistungsvertrag) verrechnen wir 
pro Tag den Heimtarif abzüglich der Hilflosenentschädigung1, der Pflegekosten und der beweglichen 
Kosten inklusive Verpflegung von CHF 15.00. Beim Austritt werden CHF 400.00 für die Endreini-
gung des Zimmers sowie eine Administrationspauschale von CHF 200.00 fällig. Die bezahlte Kau-
tion wird mit der Schlussabrechnung verrechnet. 
 

3.3. Regelung im Todesfall 
Bis zur Räumung des Zimmers verrechnen wir pro Tag den Heimtarif abzüglich der Hilflosenent-
schädigung1, der Pflegekosten und der beweglichen Kosten inklusive Verpflegung von CHF 15.00. 
Für die Räumung des Zimmers sind die Angehörigen/gesetzlichen Vertretungen zuständig. Nach ei-
nem Todesfall werden CHF 400.00 für die Endreinigung des Zimmers sowie eine Administrations-
pauschale von CHF 200.00 fällig. Die bezahlte Kaution wird mit der Schlussabrechnung verrechnet. 
 
  

                                                   
1 Ansätze Hilflosenentschädigung: mittlerer Grad CHF 21.00, schwerer Grad CHF 33.60 
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4. Weitere interne Tarife 
 

Internet gratis 

 

Telefon mit eigener Nummer Aufschaltgebühr CHF 250.00 (einmalig).  
Monatliche Kosten gemäss eigenem Anbieter, eige-
ner Anbieterin 
 

Telefon mit interner Nummer CHF 20.00 pro Monat 

 

Fahrdienst 
(medizinisch indiziert) 

Grundgebühr: CHF 10.00 
Km-Ansatz inkl. Benzin:  CHF  1.00 
Pro Begleitperson und Std.: CHF 40.00 
 

Begleitdienst CHF 40.00 pro Std. 
 

Coiffeur intern 
 

Damen und Herren: CHF 60.00 
Herren Kranz: CHF 30.00 
 

Getränke  Rivella, Süssmost, Orangensaft, Coca-Cola 
CHF 2.80 pro Liter 
 

Fusspflege Je nach Angebot zwischen CHF 48.00 und  
CHF 114.00 
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